
 

 

Steigeisen nach DIN 1211-3 GS Typ A     Steigeisen nach DIN 1211-1 GS Typ E Ohne Aufkantung        ohne Aufkantung Zum Anschrauben        Zum Einmauern oder Einbetonieren  
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 DIN 1211 – 3 Steigeisen zum An- (-A) und Durchschrauben (-D) Typ GS ohne Aufkantung, Schrauben unter Auftritt angeordnet  



 

 

Anordnung der Steigeisen  BGR 177: Steiggänge für Behälter und umschlossene Räume Der lotrechte Abstand vom Schachtboden bis zum untersten Auftritt von Steiggängen darf, ausgenommen bei Steigleitern, höchstens zwei Auftrittsabstände betragen. Der senkrechte Abstand zwischen oberstem Auftritt und Austrittsstelle darf höchstens einen Auftrittsabstand betragen. Bei Schächten mit Einstiegsöffnungen von nicht mehr als 650 mm Durchmesser darf dieser Abstand in Ausnahmefällen bis auf 650 mm vergrößert werden. Ein hierin enthaltener Höhenausgleich durch Ausgleichsringe im Einstiegsbereich darf höchstens 240 mm betragen.        Bis 650 mm Öffnung  > 650 mm Öffnung Rahmenhöhe Schachtabdeckung   16 cm  16 cm  11 cm  11 cm mind. ein Ausgleichsring     6 cm      6 cm max. Höhe Ausgleichsringe     24 cm    12 cm Fugen         2 cm   2 cm    2 cm    2 cm Gesamthöhe ab OK Konus    24 cm   - 42 cm  19 cm  25 cm  Abstand der Bohrung von Fugen    6 cm    6 cm    6 cm   6 cm  Abstand OK – erstes Steigeisen  30 cm      - 48 cm  25 cm      -   31 cm   Boden – unterstes Steigeisen    20 cm      - 52 cm  Steigmaß        33 cm  Im JV Steigeiseneinbau wird vom AN die Anfertigung einer Schablone zur Festlegung des Steigeisenganges in Abhängigkeit der vorhanden Fugen verlangt. Abstand der Bohrungen von Fugen mind. 6 cm. (?)  Bei einem geringeren Bohrlochabstand zur Fuge ist ein Gewindekleber beim Einbau des Hinterschnittankers zu verwenden. (?) 



 

 
    



 

 

Steigeisenanker – System LIEBIG Beton

 



 

 

    



 

 

 Steigeisenanker – System fischer Mauerwerk und Beton 

 



 

 

  Einstiegshilfe Beispiel: 

  Die Hülsen zum Einsetzen der verschiedenen Einstiegshilfen werden durch 75.3 eingekauft und gelagert (Patent „Beitz“).  (Bild)    



 

 

LV-Position Steigeisen Steigeisen nach DIN 1211-3 GS-A, mit zugelassenen Hinterschnittankern, Korrosionswiderstandsklasse IV/stark, mit Gewindebolzen M8 - M10, Verankerungstiefe in Beton 40 mm, in Mauerwerk 60 mm, mit Kunststoffhülse, mit Mutter und Scheibe aus V4A, einschließlich Herstellung der erforderlichen konischen Bohrungen, liefern und in Kanalbauwerken aus Beton einbauen. Bohrlochabdichtung mit dauerelastischem PU-Dichtmittel.  LV-Position Hülse für Einstiegshilfe Durch den AG bereitgestellte Hülse zum Einstecken einer Einstiegshilfe mittels drei zugelassenen Hinterschnittankern gemäß DIN 1211-3 Korrosionswiderstandsklasse IV/stark, mit Gewindebolzen M10, Verankerungstiefe 40 mm, mit Kunststoffhülse, mit Mutter und Scheibe aus V4A, einschließlich Herstellung der erforderlichen konischen Bohrungen, in Schachtkonus einbauen.      



 

 

Fallschutzschienen bei Steigeisengängen und Steigleitern in Kanaleinstiegsschächten Es werden keine Fallschutzschienen eingebaut. Absturzsicherung erfolgt bei allen Schachteinstiegen über Dreibock-Auffangsicherung. Vorhandene Fallschutzschienen können bei Umbaumaßnahmen in Schächten und Bauwerken zurückgebaut werden.    Steigleitern In Bauwerken mit Einbauten (Pumpen, Schieber) werden Steigleitern mit Mittelholm nach DIN 18799-2-M eingebaut. Ausführung siehe gesonderte Regelung.     Zwischenpodeste bei Pumpenschächten: Zwischen- und Arbeitspodeste werden bauwerksabhängig in Abstimmung mit 75.4.3 vorgesehen und geplant.  




